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1.  Zielsetzung

Ein wichtiges Ziel des Fachausschusses „Tiergerechtheit“ der DLG ist es, gemäß Forderung des 

Tierschutzgesetzes, § 13 a, Anforderungen an freiwillige Prüfverfahren zu formulieren, die zur Ver-

besserung des Tierschutzes in zukünftigen Prüfungen von Stalleinrichtungen berücksichtigt wer-

den. Diese beinhalten konkrete Vorgaben im Hinblick auf Kriterien, Verfahren und Umfang der 

Prüfverfahren sowie Anforderungen an die Sachkunde der Gutachter/innen. Sie sollen sicherstel-

len, dass bei freiwilligen Prüfverfahren Aspekte der Tiergerechtheit wissenschaftlich fundiert sind 

und in ausreichendem Maße Berücksichtigung finden.

Zur Beurteilung der Tiergerechtheit sind insbesondere Indikatoren der Ethologie und Tierge-
sundheit heranzuziehen.

2.  Allgemeine Anforderungen für das Prüfverfahren

Ziel der Prüfung von Stalleinrichtungen nach dem Tierschutzgesetz ist die nachvollziehbare Ein-

schätzung der Tiergerechtheit eines Prüfgegenstandes.

Mit dem Begriff der Tiergerechtheit wird beschrieben, in welchem Maß die Haltungsumwelt 

das Wohlbefinden der Tiere sichern kann und die Anpassungsfähigkeit der Tiere nicht überfordert, 

Verhaltensmuster nicht eingeschränkt und somit Schmerzen, Leiden oder Schäden vermieden wer-

den. 

Da vom Wohlbefinden abweichende Befindlichkeiten, wie Schmerzen und Leiden nicht un-

mittelbar zugänglich sind, müssen sie durch verschiedene Indikatoren erschlossen werden. Schä-

den am Tier können dagegen direkt festgestellt werden. Voraussetzung hierfür ist die Festsetzung 

einer Norm und bei vorhandenen Abweichungen die Beurteilung der Konsequenzen für das Tier. 

Beide Aspekte können allerdings Gegenstand der Diskussion sein. Dies gilt für alle aufgeführten 

Indikatoren gleichermaßen. 

Bei der Beurteilung der Tiergerechtheit sollen nach allgemeiner wissenschaftlicher Auffas-

sung unterschiedliche Indikatoren herangezogen werden, die sich in ihrer Aussagekraft ergänzen. 

Zentral zu nennen sind hier Indikatoren der Ethologie und Tiergesundheit, aber auch, je nach 

Fragestellung, der Physiologie, Leistung, Kondition und Hygiene. 

Zu berücksichtigen ist bei der Prüfung von Stalleinrichtungen, dass nur die räumlich und 

zeitlich begrenzten Wirkungen eines Einzelobjektes erfasst werden sollen, nicht jedoch die des 

gesamten Lebensraumes. Dies führt dazu, dass nur eine für den Prüfgegenstand spezifische Aus-

wahl von Indikatoren herangezogen wird. Entscheidend für eine aussagekräftige und nachvollzieh-

bare Prüfung der Tiergerechtheit ist daher die angemessene Indikatorauswahl. Sie muss in systema-

tischer Weise und unter Berücksichtigung aller Lebensbereiche des Tieres, die durch den 

Prüfgegenstand beeinflusst werden können, erfolgen. Entscheidend ist, in welchen Bereichen Pro-

bleme für das Tier durch den Prüfgegenstand entstehen können. Als Gerüst für die Systematisie-

rung bieten sich die Funktionskreise des Verhaltens an.
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1. Ruheverhalten

2. Ausscheidungsverhalten

3. Futteraufnahmeverhalten

4. Fortpflanzungsverhalten (einschließlich Mutter-Kind-Verhalten)

5. Komfortverhalten

6. Fortbewegungsverhalten

7. Sozialverhalten

8. Erkundungsverhalten

9. Spielverhalten

2.1 Ethologie

Aus dem Tierverhalten kann auf die Befindlichkeit des Tieres geschlossen werden. Im Zusammen-

hang mit der Prüfung von Stalleinrichtungen ist, neben dem Spontanverhalten unter den zu prü-

fenden Haltungsbedingungen, gegebenenfalls auch die Bevorzugung bestimmter Strukturen oder 

Materialien im Wahlversuch von Bedeutung. 

Hinsichtlich des Spontanverhaltens wird überprüft, ob ein von der für die Art und Rasse oder 

Linie beschriebenen Norm deutlich abweichendes Verhalten auftritt und ob damit eine angemes-

sene Verhaltensleistung erzielt wird (TSCHANZ, 1985; FRASER u. BROOM, 1990). Deutlich ab-

weichendes Verhalten ohne offenbar angemessene Verhaltensleistung oder mit schädigenden Fol-

gen für das Tier ist ein Indikator für eine deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens. Besonders 

zu nennen sind in diesem Zusammenhang das Auftreten von Stereotypien, der Ausfall oder die 

starke Reduktion des Komfort-, Explorations- oder Erkundungsverhaltens, der Zusammenbruch des 

artspezifischen tagesperiodischen Aktivitätsmusters oder das Vorliegen von Apathie (BAUM et al., 

1998). Zu berücksichtigen ist, dass stark von der Norm abweichendes Verhalten unabhängig von 

den Prüfbedingungen häufig bereits in der frühen Entwicklung der Tiere seinen Ursprung hat und 

auch Managementfaktoren, wie die Fütterung der Tiere, einen wichtigen Einflussfaktor darstellen. 

Das Verhalten des Tieres im Wahlversuch zeigt an, welche von zwei oder mehreren Wahl-

möglichkeiten das Tier bevorzugt oder meidet. Bei der Durchführung und Interpretation solcher 

Versuche sind Einflüsse der Tageszeit und des Umfeldes zu berücksichtigen. Auch soziale Fakto-

ren, wie Dominanzbeziehungen und Konkurrenz um knappe Ressourcen, können eine Rolle spie-

len. Wird eine Wahlmöglichkeit nur selten wahrgenommen, kann sie trotzdem für das Tier unter 

bestimmten Bedingungen (z. B. stark wärmeableitender Boden bei Hitze oder sichtgeschützte Orte 

bei sozialen Auseinandersetzungen) wichtig sein. Darüber hinaus kann das Tier natürlich immer 

nur zwischen den Möglichkeiten wählen, die ihm geboten werden. Der Wahlversuch kann folglich 

nur über die relative Bevorzugung einer Alternative Auskunft geben (im schlechtesten Fall: Wahl 

des kleineren Übels), nicht über ihren absoluten Wert für das Tier. Außerdem müssen kurzfristige 

Entscheidungen der Tiere sich nicht in jedem Fall auch langfristig positiv auf ihre Gesundheit und 

ihr Wohlbefinden auswirken. Auch der erhebliche Einfluss früherer Erfahrungen der Tiere mit den 

zu untersuchenden Stoffen oder Situationen muss berücksichtigt und kontrolliert werden. Insge-

samt sollten allein aufgrund von Wahlversuchen keine Beurteilungen abgegeben werden, sie kön-

nen aber ergänzend zu anderen Methoden wertvolle Informationen liefern (SACHSER, 1998). 

- 6 -

DLG-Merkblatt 383: Tiergerechtheit auf dem Prüfstand



Grundsätzliche Voraussetzung für zuverlässige und verallgemeinerbare Aussagen aufgrund 

ethologischer Untersuchungen ist die systematische Erhebung durch eine Person, die sowohl mit 

den relevanten Aspekten der Verhaltensbiologie der untersuchten Tierart als auch mit den Beob-

achtungsmethoden vertraut ist, um falsche oder subjektiv gefärbte Erhebungen zu vermeiden. Eine 

Überprüfung der Übereinstimmung der Aufzeichnungen zwischen verschiedenen Beobachter/in-

nen und zwischen Erhebungen vom Videoband und von Direktbeobachtungen ist empfehlens-

wert. Die angewandten Beobachtungsmethoden müssen wissenschaftlich anerkannt sein und zum 

Beispiel tageszeitliche Unterschiede in der Verhaltensausübung bei der Auswahl der Beobach-

tungsintervalle oder -zeiten berücksichtigen. Die Interpretation der Ergebnisse muss schließlich mit 

Bezug auf die Biologie des untersuchten Tieres erfolgen.

2.2 Pathologie und Kondition

Pathologische Indikatoren sind die Mortalität, Morbidität sowie das Auftreten bestimmter haltungs-

bedingter Verletzungen oder Erkrankungen (Technopathien) einschließlich von Verletzungen infol-

ge von Verhaltensabweichungen (Ethopathien) oder sozialer Auseinandersetzungen. Neben Unter-

suchungen im Stall können auch Schlachtbefunde und Sektionsergebnisse von verendeten Tieren 

einbezogen werden.

Die Erfassung pathologischer Befunde ist zwar vergleichsweise einfach und für große Tier-

zahlen durchzuführen, eine ursächliche Zuordnung zu Wirkungen spezifischer Stalleinrichtungen 

ist aber problematisch, wenn Schäden multifaktoriell bedingt sind, was häufig der Fall ist. Die Do-

kumentation weiterer potentieller Einflussfaktoren wie Fütterung, verwendete Rassen bzw. Linien 

oder die vorherige Haltung, beispielsweise als Jungtier ist daher besonders wichtig. Darüber hinaus 

müssen Tierbehandlungen und Maßnahmen zur Beeinflussung des Immunstatus oder der Leistung 

berücksichtigt werden.

Neben pathologischen Befunden geben auch andere körperliche Zustände wie Entwick-

lungsstand, Ernährungs- oder Befiederungs- sowie Behaarungszustand Auskunft darüber, ob die 

Tiere mit Stalleinrichtungen oder Artgenossen wiederholt in Konflikt gekommen sind, oder sie zei-

gen ein Risiko für Erkrankungen, übermäßige Wärmeverluste usw. an. Auch hier gilt es, den Ein-

fluss anderer Faktoren wie genetische Anlagen, Management und vorherige Haltungsbedingungen 

abzugrenzen. Die Beurteilung kann in der Regel nur semiquantitativ erfolgen.

Jegliche Befunderhebung muss systematisch und standardisiert nach einem schriftlich fest-

gelegten und nachvollziehbaren Schema durch eine ausreichend fachkundige Person erfolgen. 

Bei Erhebungen zu Veränderungen des Integumentes (Haut und Hautanhangsgebilde wie Haar 

und Horn) oder der Gliedmaßen soll nach Möglichkeit auf publizierte Bonitierungsschemata zu-

rückgegriffen werden. Anzustreben ist die Aufnahme eines Ausgangszustandes vor dem Kontakt 

mit dem Prüfgegenstand, ebenso wie eine Überprüfung der Übereinstimmung der Beurteilungen 

verschiedener Personen. Die Abwesenheit von Gesundheitsstörungen allein darf nicht als Beweis 

für Tiergerechtheit gewertet werden. Verletzungen, Erkrankungen und Tod sind in der Regel Zei-

chen massiver Beeinträchtigungen, die bereits über eine gewisse Zeit bestanden haben. Bei einer 

zeitlich eingeschränkten Prüfung von Stalleinrichtungen sind gesundheitliche Effekte daher zum 

Teil innerhalb des Prüfungszeitraumes gar nicht mehr zu erfassen. Insgesamt sollte dieser Indika-
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tor nur im Zusammenhang mit weiteren Indikatoren zur Beurteilung der Tiergerechtheit einge-

setzt werden.

2.3 Physiologie

In bestimmten Situationen können physiologische Indikatoren ein empfindlicheres Maß für emo-

tio nale Reaktionen als andere Indikatoren sein. So können zum Teil auf physiologischer Ebene 

Reaktionen festgestellt werden, die mit alleiniger Betrachtung des Verhaltens der Tiere nicht ent-

deckt worden wären (z. B. STEPHENS u. TONER, 1975; FELL u. SHUTT, 1989).

Problematisch ist die relativ starke Beeinträchtigung der Tiere bei der Probenahme oder Mes-

sung. Minimiert werden kann diese durch eine Probenahme aus leichter zugänglichen Substraten 

als Blut, z. B. aus Milch, Harn, Kot oder Speichel oder – bei der Messung der Herzfrequenz – durch 

Nutzung telemetrisch arbeitender Geräte. Dem Problem kann außerdem durch Gewöhnung der 

Tiere an die Maßnahmen entgegengetreten werden.

Bei der Erfassung hormoneller Reaktionen muss bedacht werden, dass Hormone nicht stän-

dig, sondern episodisch ausgeschüttet werden können und einer Tagesrhythmik unterliegen, d. h. 

sie zirkulieren zu verschiedenen Zeitpunkten in unterschiedlichen Mengen im Blut. Es müssen also 

ausreichend viele Messungen durchgeführt werden, um zufällige Einflüsse der Ausschüttungsmus-

ter auszuschließen (LADEWIG, 1987; VON HOLST, 1998).

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass Hormone gleichzeitig an 

einer Vielzahl von Regulationsvorgängen im Körper beteiligt sind. Physiologische Reaktionen erfol-

gen somit nicht spezifisch auf Belastungen, sondern treten im Zusammenhang mit körperlicher 

Arbeit, Stoffwechselvorgängen oder anderem auf (RUSHEN, 1986; FRASER u. BROOM, 1990; 

TERLOUW et al., 1997). 

Die Interpretation physiologischer Befunde ist daher ohne Verbindung zum Verhalten der 
Tiere und dem Zusammenhang, in dem sie erhoben wurden, nicht möglich. 

Die Erhebung physiologischer Indikatoren sollte daher immer in Verbindung mit anderen 

ergänzenden Methoden erfolgen. Unter dieser Voraussetzung können sie aber wertvolle Zusatz-

informa tionen über den Zustand des Tieres liefern. 

Wegen des meist notwendigen labortechnischen Aufwandes wird die Anwendung physiolo-

gischer Indikatoren im Rahmen eines freiwilligen Prüfverfahrens auf Tiergerechtheit allerdings sehr 

beschränkt bleiben.

2.4 Leistung (z. B. Milchmenge, Legerate, Gewichtszuwachs, Reproduktionsrate)

Auch die Leistung kann bei vorsichtiger Interpretation als ein Indikator der Tiergerechtheit heran-

gezogen werden. Beim Vergleich verschiedener Prüfgegenstände anhand der Leistungsdaten muss 

aber sichergestellt sein, dass die beiden wohl einflussreichsten Faktoren auf die Leistung – geneti-

sche Herkunft der Tiere und ihre Fütterung – einheitlich sind. Vermieden werden sollte auch die 

isolierte Betrachtung einzelner Leistungsindikatoren und nur kurzer Lebensabschnitte. Die Erfassung 

einer längerfristigen Gesamtleistung dürfte in dem zur Verfügung stehenden Prüfungszeitraum al-

lerdings selten möglich sein. Grundsätzlich ist zu bedenken, dass gute Leistungen im Gruppen-
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durchschnitt nicht ausschließen, dass das Wohlbefinden einzelner Individuen erheblich ein ge-

schränkt ist (beispielsweise durch Konkurrenz unter den Tieren). Dem sollte durch Erhebung der 

Daten auf individueller Ebene begegnet werden.

Unbeeinträchtigte Leistung allein darf nicht als Beweis für Tiergerechtheit gewertet wer-
den. 

Leistungseinbrüche sind in der Regel Zeichen massiver Beeinträchtigungen, die bereits über 

eine gewisse Zeit bestanden haben. Daher sollte dieser Indikator nur im Zusammenhang mit wei-

teren Indikatoren zur Beurteilung der Tiergerechtheit eingesetzt werden.

2.5 Hygiene

Verschmutzungen der Tiere können darauf hinweisen, dass beispielsweise Ruhe- oder Laufberei-

che nicht optimal gestaltet sind. Das Wohlbefinden der Tiere kann durch Feuchtigkeit und schädi-

gende Einwirkung von Kot und Harn auf die Haut beeinträchtigt sein. Außerdem kann Verschmut-

zung ein Erkrankungsrisiko bedeuten und die Besiedlung der Tiere durch Parasiten begünstigen. 

Für die Erfassung von Verschmutzungen am Tier oder im Stall gelten die gleichen Grundsätze wie 

für die Gesundheits- und Konditionsbeurteilung.

Zur Gesunderhaltung der Tiere ist eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der gesam-

ten Haltungseinrichtungen notwendig. Einzelne Prüfgegenstände (insbesondere Fütterungs- und 

Tränkeeinrichtungen) müssen sich ständig in einem hygienisch unbedenklichen Zustand befinden. 

Daher ist bei der Prüfung von Haltungstechnik auf die Reinigungseigenschaften und die Kontami-

nationsanfälligkeit des Prüfgegenstandes zu achten.

Soweit vom Prüfgegenstand ein wichtiger Einfluss auf das Stallklima zu erwarten ist, muss 

dieser Aspekt in der Prüfung Berücksichtigung finden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass 

Schadgaskonzentrationen, Keimdruck, Stäube, Luftfeuchte, Temperatur- und Luftbewegung vom 

gesamten Haltungssystem einschließlich der das Tier umgebenden Bauhülle und den klimatischen 

Gegebenheiten beeinflusst werden. 

Außergewöhnliche Stallklimabedingungen im Prüfstall, soweit sie nicht vermeidbar sind, 

müssen dokumentiert werden, damit sie bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt wer-

den können. Grundsätzlich soll die Beurteilung des Stallklimas nicht auf subjektiven Bewertungs-

maßstäben, sondern auf gemessenen Werten beruhen. 

Gegebenenfalls sind Lärmpegel, die im Tierbereich durch Komponenten des Prüfgegenstands 

(z. B. Fütterungs- und Melktechnik) verursacht werden, zu untersuchen.

3.  Spezielle Kriterien für das Prüfverfahren

Im Anhang werden spezifisch für vier Nutztierarten und systematisiert nach den Funktionskreisen 

des Verhaltens ethologische und nicht-ethologische Prüfkriterien aufgelistet. Es handelt sich hier-
bei um keine abschließende Aufzählung. Vorrangig werden die nach derzeitigem Kenntnisstand 

besonders tierschutzrelevanten Indikatoren genannt. Beispielhaft werden in Klammern auf Einzel-

indikatoren hingewiesen, die innerhalb dieser Bereiche besondere Berücksichtigung finden sollten. 
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Für die einzelne Prüfung sind in Abhängigkeit vom Prüfgegenstand die relevanten Kriterien aus der 

Liste auszuwählen. Über den spezifischen Prüfkriterienkatalog hinaus sind in allen Fällen, in denen 

sie beobachtet werden, deutliche Verhaltensabweichungen (z. B. Stereotypien) zu protokollieren.

4.  Prüfverfahren

Für jeden Prüfgegenstand muss zu Beginn der Prüfung anhand der Beschreibung des Prüfgegen-

standes geprüft werden, ob die jeweils relevanten tierschutzrechtlichen Mindestanforderungen 

erfüllt werden können.

Nachfolgernd ein Überblick über die derzeit Maßgeblichen Mindestanforderungen und Leit-

linien im Tierschutzrecht. 

 • Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 inklusive der Ermäch-

tigungsgrundlage für obligatorisches Prüfverfahren (Abschnitt 10, § 13 a)

 • Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. August 

2006

 • Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere, 

geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/2003 des Rates vom 14. April 2003 

 • Richtlinie 91/629/EWG des Rates vom 19. November 1991 über Mindestanforderungen für den 

Schutz von Kälbern, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/2003 des Rates vom 

14. April 2003 

 • Richtlinie 1999/74/EG des Rates vom 19. Juli 1999 zur Festlegung von Mindestanforderungen 

zum Schutz von Legehennen, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/2003 des Rates vom 

14. April 2003 

 • Richtlinie 91/630/EWG des Rates vom 19. November 1991 über Mindestanforderungen für den 

Schutz von Schweinen, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 806/2003 des Rates vom 14. 

April 2003 

 • Richtlinie 2007/43/EG des Rates vom 28. Juni 2007 mit Mindestvorschriften zum Schutz von 

Masthühnern 

 • Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten vom 9. Juni 

2009

 • Welfare Quality-Projekt von der Europäischen Union gegründet (Start des Projektes: Mai 2004)

 • Länderspezifische Auslegungshinweise und Richtlinien in Deutschland

Darüber hinaus muss unter Berücksichtigung des bereits vorhandenen Wissens erwogen werden, 

ob und welche Probleme für das Tier durch den Prüfgegenstand entstehen könnten.

Bei nicht ausreichender Wissensgrundlage ist eine praktische Prüfung durchzuführen.
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5.  Umfang der praktischen Prüfung

Der Untersuchungsumfang hinsichtlich Tierzahl und Wiederholungen muss dem Prüfgegenstand 

angemessen sein, so dass praxisrelevante, aussagefähige und reproduzierbare Rückschlüsse zuläs-

sig sind. So sollten mindestens zwei Wiederholungen je Prüfung durchgeführt werden, eine größe-

re Anzahl ist wünschenswert.

5.1 Ort der praktischen Prüfung

Am Ort der Prüfung müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

 • Sichere Einhaltung der Rahmenbedingungen

 • Dokumentation der prüfungsrelevanten Daten

 • Kontrollmöglichkeiten des Prüfungsablaufes

Prüfungen können in Forschungseinrichtungen durchgeführt werden, in Lehr- und Versuchsanstal-

ten, aber auch in Praxisbetrieben. Je nach Prüfgegenstand können auch Laboruntersuchungen 

notwendig sein.

Dabei sollen solche Rassen oder Linien eingesetzt werden, die in der Praxis häufig gehalten 

werden. Auch bei der sozialen Zusammensetzung von Tiergruppen und dem Management ist so-

weit möglich die gängige Praxis zu berücksichtigen. 

Bei der Versuchsplanung müssen Betriebs- und Rasseeffekte berücksichtigt werden, indem 

z. B. die Prüfung verschiedener gleichartiger Techniken an einem Standort oder desselben Prüfge-

genstandes an mehreren Standorten durchgeführt wird. Bei der Prüfung verschiedener gleicharti-

ger Techniken ist auch auf eine vergleichbare räumliche Platzierung der Prüfgegenstände zu ach-

ten.

5.2 Personal bei der praktischen Prüfung

Die für Planung, Durchführung und Auswertung von Prüfungen verantwortlichen Personen müs-

sen über die notwendige fachliche und methodische Qualifikation verfügen. Verhaltensbeobach-

tungen oder Bonitierungen (z. B. Schäden am Tier) sollen nur gründlich eingewiesene Personen 

durchführen (siehe auch unter 2.1).

Beobachtungen der Tierbetreuer sind wichtige weitere Informationen, dürfen aber nie als 
alleinige Beurteilungsgrundlage dienen.

5.3 Gutachter/innen

Die für Planung, Durchführung und Auswertung von praktischen Prüfungen verantwortlichen Per-

sonen müssen über die notwendige fachliche und methodische Qualifikation verfügen. Das Gut-

achtergremium oder der Gutachter/die Gutachterin müssen aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung 

und Erfahrung in der Lage sein, eine praktische Untersuchung unter Berücksichtigung wissen-
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schaftlicher Grundsätze zu planen und Untersuchungsergebnisse mit Bezug zur Verhaltensbiologie 

und Tiermedizin zu interpretieren.

6.  Zusammenfassung

Ziel der Prüfung von Stalleinrichtungen auf Tiergerechtheit ist die nachvollziehbare Einschätzung, 

ob der Prüfgegenstand für das Tier die Voraussetzungen bietet, Schmerzen, Leiden oder Schäden 

zu vermeiden sowie sein Wohlbefinden zu sichern.

Die Einschätzung der Tiergerechtheit muss auf der Grundlage veröffentlichter wissen schaft-

licher oder praktischer Erkenntnisse sowie gegebenenfalls aufgrund einer praktischen Prüfung er-

folgen.

Sie muss in systematischer Weise und unter Berücksichtigung aller Lebensbereiche des Tie-

res, die vom Prüfgegenstand beeinflusst werden können, erfolgen. Dabei sind Aspekte des Tierver-

haltens, der Tiergesundheit und gegebenenfalls der Physiologie, Leistung und Hygiene zu berück-

sichtigen. Außerdem ist zu überprüfen, ob die tierschutzrechtlichen Mindestanforderungen erfüllt 

werden können.

In der praktischen Prüfung muss hinsichtlich der Methodenwahl, dem Umfang der Untersu-

chungen, der Dokumentation sowie der Überprüfung der Reproduzierbarkeit der Daten soweit 

wie möglich wissenschaftlichen Grundsätzen gefolgt werden.

Die für Planung, Durchführung und Auswertung von praktischen Prüfungen ver antwort lichen 

Personen müssen über die notwendige fachliche und methodische Qualifikation verfügen. Das 

Gutachtergremium bzw. der Gutachter/die Gutachterin müssen aufgrund ihrer fachlichen Ausbil-

dung und Erfahrung in der Lage sein, die Untersuchungsergebnisse mit Bezug zur Verhaltensbiolo-

gie und Tiermedizin zu interpretieren.
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Anhang zu Punkt 3

Rinder einschließlich Kälber

Funktionskreis Prüfkriterien

Ruheverhalten • Individuelle Liegezeiten (z. B. Gesamtdauer, Dauer der Liegephasen)
• Abliege- und Aufstehverhalten (z. B. Behinderung des arttypischen 

 Verhaltens, punktuelle Gliedmaßenbelastung)
• Liegepositionen (z. B. gestreckte Seiten Lage)
• Beschaffenheit und Dimensionierung der Liegefläche (z. B. Abmessungen, 

Verformbarkeit, Wärmeleitfähigkeit, Rutschfestigkeit, Trockenheit, Hygiene)
• Synchronität im Liegeverhalten
• Verletzungsgefahr und Schäden

Ausscheidungs- 
verhalten

• Körperhaltung (z. B. Häufigkeit artuntypischer Haltungen)
• Rutschfestigkeit des Bodens
• Hygiene (z. B. Durchtritt- und Reinigungseigenschaften von  

perforierten Böden, Sauberkeit der Tiere)

Futteraufnahme- 
verhalten

• Individuelle Fress- und Trinkzeiten, Tagesrhythmus
• Körperhaltung (z. B. Druckbelastung der Gliedmaßen)
• Tränke- und Fressplatzgestaltung (z. B. Dimensionierung, Zugänglichkeit, 

Tier/Fressplatz- und Tränkeverhältnis, Schutzvorrichtungen, Funktions-
sicherheit von Automaten, Wassernachlaufgeschwindigkeit, Eintauch-
möglichkeit des Maules)

• Hygiene an den Tränken und Fressplätzen
• Verletzungsgefahr und Schäden zusätzlich bei Kälbern:
• Saugverhalten (z. B. Saugdauer, Saughäufigkeit, gegenseitiges Besaugen)
• Häufigkeit von Erkrankungen des Verdauungstraktes
• Funktion von Medikationseinrichtungen (z. B. Dosiergenauigkeit)

Fortpflanzungs- 
verhalten, Milchentzug

• Bodengestaltung (z. B. Rutschfestigkeit und Trittsicherheit, Trockenheit 
und Sauberkeit)

• Melkplatzgestaltung (z. B. Platzangebot, Funktionssicherheit)
• Eutergesundheit
• Euterbeanspruchung
• Zitzenkondition
• Verletzungsgefahr und Schäden

Komfortverhalten • Möglichkeiten der Ausübung (z. B. Vorhandensein von Scheuer-
einrichtungen, Platzangebot, Rutschfestigkeit des Bodens)

• Hygiene (z. B. Gefahr der Übertragung von Krankheitserregern)
• Zustand des Haarkleides
• Verletzungsgefahr und Schäden

Fortbewegungs- 
verhalten

• Möglichkeit der Ausübung (z. B. Platzangebot) 
• Bodengestaltung (z. B. Rutschfestigkeit und Trittsicherheit, Trockenheit 

und Sauberkeit)
• Verletzungsgefahr und Schäden (z. B. Klauengesundheit)
• Körperhaltung (Rückenlinie)
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Funktionskreis Prüfkriterien

Sozialverhalten • Soziale Interaktionen (z. B. Möglichkeit der Ausübung, Anzahl  
agonistischer Interaktionen, soziales Lecken)

• Rückzugs- und Ausweichmöglichkeiten
• Synchronität des Verhaltens
• Verletzungsgefahr und Schäden

Erkundungsverhalten • Möglichkeiten und Häufigkeit der Ausübung (z. B. Reizangebot, 
 Platzangebot, Bodengestaltung, Raumstruktur)

• Verletzungsgefahr und Schäden (z. B. Risiko der Fremdkörperaufnahme)

Spielverhalten • Möglichkeiten und Häufigkeit der Ausübung (Sozial-, Bewegungs- und 
Objektspiel)

• Verletzungsgefahr und Schäden

Pferde

Funktionskreis Prüfkriterien

Ruheverhalten • individuelle Ruhezeiten (z. B. Gesamtdauer, Dauer der Ruhephasen  
im Stehen oder Liegen)

• Liegepositionen (z. B. gestreckte Seitenlage)
• Beschaffenheit und Dimensionierung der Liegeflächen (z. B. Abmessungen, 

Verformbarkeit, Wärmeleitfähigkeit, Rutschfestigkeit, Trockenheit, Hygiene)
• Synchronität im Ruheverhalten
• Luftaustausch/-qualität
• Möglichkeit des Sichtkontaktes zu Artgenossen
• Verletzungsgefahr und Schäden

Ausscheidungsverhalten • Eigenschaften des Bodens (z. B. Möglichkeit des Urinierens auf 
 eingestreuter Fläche, Rutschfestigkeit des Bodens)

• Hygiene (z. B. Sauberkeit der Tiere)

Futteraufnahme- 
verhalten

• individuelle Fress- und Trinkzeiten
• Körperhaltung (z. B. Rauhfutteraufnahme in Bodenhöhe)
• Tränke- und Fressplatzgestaltung (z. B. Zugänglichkeit, Tier/Fressplatz- 

und Tränkeverhältnis, Schutzvorrichtungen,  
Funktionssicherheit von Automaten, Wassernachlauf-geschwindigkeit, 
Eintauchmöglichkeit des Maules, Möglichkeit zum selektiven Fressen)

• Hygiene an den Tränken und Fressplätzen
• Verletzungsgefahr und Schäden

Fortpflanzungs- 
verhalten

• bei speziellen Einrichtungen wie Untersuchungsständen  
und Absamungsphantomen:

• Hygiene
• Trittsicherheit des Bodenbelages
• Verletzungsgefahr und Schäden
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Funktionskreis Prüfkriterien

Komfortverhalten • Möglichkeiten der Ausübung (z. B. Platzangebot, Wälz- u. Scheuermög-
lichkeit, Thermoregulation, Rutschfestigkeit des Bodens)

• Anwesenheit von Artgenossen
• Hygiene
• Verletzungsgefahr und Schäden

Fortbewegungsverhalten • Möglichkeiten der Ausübung (z. B. Platzangebot)
• Bodengestaltung (z. B. Rutschfestigkeit und Trittsicherheit,  

Trockenheit und Sauberkeit)
• Verletzungsgefahr und Schäden

Sozialverhalten • Soziale Interaktionen (z. B. Möglichkeit der Ausübung,  
Anzahl agonistischer Interaktionen, Fellpflege)

• Ausweichmöglichkeiten
• Synchronität des Verhaltens
• Verletzungsgefahr und Schäden

Erkundungsverhalten • Möglichkeiten und Häufigkeit der Ausübung (z. B. Reizangebot, 
 Platzangebot, Bodengestaltung, Raumstruktur)

• Verletzungsgefahr und Schäden

Spielverhalten • Möglichkeiten und Häufigkeit der Ausübung (Sozial-, Bewegungs- und 
Objektspiel)

• Verletzungsgefahr und Schäden

Schweine

Funktionskreis Prüfkriterien

Ruheverhalten • Individuelle Liegezeiten (z. B. Gesamtdauer, Dauer der Liegephasen)
• Abliege- und Aufstehverhalten (z. B. Behinderung des  

arttypischen Verhaltens, punktuelle Gliedmaßenbelastung)
• Liegepositionen (z. B. Seitenlage, Bauchlage)
• Beschaffenheit und Dimensionierung der Liegefläche (z. B. Abmessun-

gen, Wärmeleitfähigkeit, Rutschfestigkeit, Trockenheit, Hygiene)
• Synchronität im Liegeverhalten
• Verletzungsgefahr und Schäden

Ausscheidungsverhalten • Funktionale Trennung des Kot-/Harnbereiches vom Liege- und 
 Fressbereich

• Rutschfestigkeit des Bodens
• Hygiene (z. B. Durchtritt- und Reinigungseigenschaften von perforierten 

Böden, Sauberkeit der Tiere)
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Funktionskreis Prüfkriterien

Futteraufnahme- 
verhalten

• Individuelle Fress- und Trinkzeiten, Tagesrhythmus
• Tränke- und Fressplatzgestaltung (z. B. Dimensionierung, Zugänglichkeit, 

Funktionssicherheit, Wassernachlaufgeschwindigkeit, Tieranzahl je 
 Tränke bzw. Fressplatz)

• Synchronität des Fressverhaltens
• Verhaltensabweichungen (z. B. Leerkauen, Stangenbeißen)
• Hygiene an den Tränken und Fressplätzen
• Funktion von Medikationseinrichtungen (z. B. Dosiergenauigkeit)
• Verletzungsgefahr und Schäden

Fortpflanzungs- 
verhalten

• Dimensionierung des Deckbereiches und Bodengestaltung  
(z. B. Rutschfestigkeit und Sauberkeit)

• Kontaktmöglichkeit zwischen Sau und Eber
• Nestbaumöglichkeiten im Abferkelbereich
• Geburtsverlauf (z. B. Gesamtdauer und zeitlicher Abstand  

zwischen den Geburten einzelner Ferkel)
• Ferkelschutzeinrichtungen (z. B. Vorhandensein und Funktionalität)
• Verletzungsgefahr und Schäden

Komfortverhalten • Möglichkeiten der Ausübung (z. B. Vorhandensein von Scheuer-
einrichtungen, Platzangebot, Rutschfestigkeit des Bodens)

• Möglichkeiten der Thermoregulation
• Hygiene (z. B. Gefahr der Übertragung von Krankheitserregern)
• Zustand des Integuments
• Verletzungsgefahr und Schäden

Fortbewegungs- 
verhalten

• Möglichkeit der Ausübung (z. B. Platzangebot) 
• Bodengestaltung (z. B. Rutschfestigkeit und Trittsicherheit, Trockenheit 

und Sauberkeit)
• Verletzungsgefahr und Schäden 

Sozialverhalten • Soziale Interaktionen (z. B. Möglichkeit der Ausübung, Anzahl 
 agonistischer Interaktionen, soziales Körperpflege)

• Sozialstruktur (Gruppengröße und -zusammensetzung, ausgeglichene 
Gewichte bzw. Altersgruppen, z. B. hinsichtlich Gewichts- und Alters-
spannen)

• Rückzugs- und Ausweichmöglichkeiten
• Synchronität des Verhaltens
• Verletzungsgefahr und Schäden

Erkundungsverhalten • Möglichkeiten und Häufigkeit der Ausübung (z. B. Reizangebot, 
 Platzangebot, Bodengestaltung, Raumstruktur)

• Verletzungsgefahr und Schäden 

Spielverhalten • Möglichkeiten und Häufigkeit der Ausübung (Sozial-, Bewegungs- und 
Objektspiel)

• Verletzungsgefahr und Schäden
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Geflügel

Funktionskreis Prüfkriterien

Ruheverhalten • Ruhezeiten (z. B. Anzahl stehender und sitzender Tiere im  
ausgewiesenen Funktionsbereich in der Dunkelphase)

• Beschaffenheit und Dimensionierung des Ruhebereichs  
(z. B. Abmessungen, Oberflächengestaltung, Rutschfestigkeit, Hygiene)

• Störung ruhender Tiere durch Artgenossen
• Verletzungen und Schäden

Ausscheidungsverhalten • Hygiene (z. B. Sauberkeit der Tiere)

Futteraufnahmeverhalten • Tränke- und Fressplatzgestaltung (z. B. Dimensionierung, Zugänglichkeit, 
Tier/Fressplatz- und Tränkeverhältnis, Trogbreite/Tier, Schutzvorrichtun-
gen, Funktionssicherheit von Automaten, Wassernachlaufgeschwindigkeit)

• Hygiene (z. B. Altfutterreste, Kotanhäufungen)
• Funktion von Medikamentionseinrichtungen (z. B. Dosiergenauigkeit)
• Verletzungsgefahr und Schäden

Fortpflanzungsverhalten, 
Eiablage

• Platzangebot und Bodengestaltung (z. B. Rutschfestigkeit,  
Trockenheit und Sauberkeit)

• Anzahl Tiere/Nest sowie Zugänglichkeit und Schutzfunktion  
von Nestern

• Verletzungsgefahr und Schäden

Komfortverhalten • Möglichkeiten der Ausübung (z. B. Platzangebot, Rutschfestigkeit  
des  Bodens, Anwesenheit von Artgenossen)

• Hygiene (z. B. Übertragung von Krankheitserregern,  
Einstreuqualität)

• Zustand des Gefieders (z. B. Verschmutzung)
• Verletzungsgefahr und Schäden

Fortbewegungsverhalten • Möglichkeit der Ausübung (z. B. Raumstruktur, Erreichbarkeit  
der Funktionsbereiche)

• Bodengestaltung (z. B. Rutschfestigkeit und Trittsicherheit,  
Trockenheit und Sauberkeil)

• Verletzungsgefahr und Schäden

Sozialverhalten • Soziale Interaktionen (z. B. Möglichkeit der Ausübung, Anzahl 
 agonistischer Interaktionen)

• Rückzugs- und Ausweichmöglichkeiten
• Synchronität des Verhaltens
• Verletzungsgefahr und Schäden (z. B. durch Federpicken und 

 Kannibalismus)

Erkundungsverhalten • Möglichkeiten und Häufigkeit der Ausübung (z. B. Reizangebot, 
 Platzangebot, Bodengestaltung, Raumstruktur)

• Verletzungsgefahr und Schäden

Spielverhalten • Möglichkeiten und Häufigkeit der Ausübung (Sozial-, Bewegungs- und 
Objektspiel)

• Verletzungsgefahr und Schäden
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